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RS OGH 1984/7/12 6Ob592/84,
7Ob229/02f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1984

Norm

EheG §55

EheG §61 Abs3

ZPO §391 Abs1 A

Rechtssatz

Das Vorliegen des vom Berufungsgericht angenommenen Prozeßhindernisses für den klageweise geltend gemachten

Rechtsschutzanspruch des Ehemannes auf Scheidung der Ehe und für den antragweise geltend gemachten

Rechtsschutzanspruch der Ehefrau auf Feststellung des Verschuldens an der Zerrüttung ist einer gesonderten Prüfung

zugänglich.
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